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Ausbildungsstruktur

5 Jahre Studium: Bachelor – Master

hochschulrechtliche Akkreditierung/ Überprüfung berufsrechtlicher Voraussetzungen

Psychotherapeutische Prüfung (staatliche Prüfung)

Approbation

Weiterbildung (mind. 5 Jahre) zB zum

Fachpsychotherapeut für Erwachsene (Verhaltenstherapie)

Fachpsychotherapeut für Kinder und Jugendliche (analytische Psychotherapie)
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Berufsbezeichnung

§1 Berufsbezeichnung, Berufsausübung

(1) Wer die Psychotherapie unter der Berufsbezeichnung „Psychotherapeutin“
oder „Psychotherapeut“ ausüben will, bedarf der Approbation als „Psychothera-
peutin“ oder „Psychotherapeut“. (…)

Die Bezeichnung „Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“ darf über die
Sätze 1 und 2 oder die Absätze 5 und 6 hinaus von anderen Personen als
Ärztinnen und Ärzten, Psychologischen Psychotherapeutinnen und
Psychologischen Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht
geführt werden. Ärztinnen und Ärzte können dabei den Zusatz „ärztliche“ oder
„ärztlicher“ verwenden.
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Übergang

PP/KJP behalten ihre Berufsbezeichnung und alle
Rechte/Pflichten (§26 PsychThG)

Wurde eine Ausbildung vor dem 1.9.2020 begonnen, kann sie
nach altem Recht abgeschlossen werden (§27 Abs.1PsychThG)

Wurde ein Studium vor dem 1.9.2020 begonnen, kann eine
Ausbildung bis 1.9.2032 (Härtefall: 1.9.2035) nach altem
Recht abgeschlossen werden (§27 Abs.2 und 3 PsychThG)
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Vergütung

Altes Modell:

Ab dem 31.8.2020 erhalten Ausbildungskandidaten eine Mindestvergütung von
€1.000,00 für die Dauer der praktischen Tätigkeit (bei Vollzeit) (§27 Abs.4

PsychThG). (Re)finanziert wird dies durch die Kassen, wie sich aus einer
Änderung der Bundespflegesatzverordnung ergibt.

Altes Modell (praktische Ausbildung) und Neues Modell:

§117 Abs.3c SGB V: Vereinbarung mit den KK über einen Anteil der Vergütung,
mit dem die „von den Ausbildungs- oder Weiterbildungsteilnehmern“ geleistete
Krankenbehandlung abgegolten wird (mind. 40%).

„Die Weiterbildung […] erfolgt in praktischer Berufstätigkeit und theoretischer
Unterweisung in Voll- oder Teilzeit. Sie ist angemessen zu vergüten“ (§ 29
Abs. 1 Heilberufsgesetz Hessen).
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Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Prof. Dr. Martin. H. Stellpflug, MA (Lond.)
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Sozialrecht
Fachanwalt für Medizinrecht

D+B Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin
Tel: 030 - 327 787 0
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